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Eingabe und Beschwerdeführung in Bezug „Windpark Golzow“

Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung am 28.11.2005 und am 27.12.2005

Abwägungsbeschlüsse des Gemeinderates zum Flächennutzungsplan am 20.02.2006

(5. Auslegung)

Abwägungsbeschlüsse des Gemeinderates zum Bebauungsplan am 02.04.2007 (5. Auslegung)

Sehr geehrter Herr Großmann,

Hiermit machen wir eine Eingabe resp. führen wir Beschwerde und bitten um Heilung zu den nachstehenden Themen in Bezug „Windpark Golzow“:
1. Abstimmungsverhalten der Gemeindevertreter (Befangenheit etc.). 

Frau Hollstein wurde schon in Bezug des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes vom Amt Brück (in Person des Amtsdirektors) in der Gemeinderatssitzung am 27.12.2005 und mit Beschluss offiziell als Befangen erklärt. 

Hier geht es erster Linie nicht um eine Unerheblichkeit in Bezug der Abstimmungsergebnisse, sondern um einen klaren Rechtsverstoß. Alle Anwesenden wussten, dass Frau Hollstein nicht an den Besprechungen und Abwägungen teilnehmen darf. Es wurde nun wiederholt vorsätzlich und in Verletzung von Beschlüssen und Festlegungen gehandelt.

Frau Hollstein und Herr Voigt erklärten sich aus diesem Grund in 12/ 2005 schon selber als befangen.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss – da Beschlüsse ignoriert wurden und ein Verfahrensfehler vorliegt- aufgehoben und neu durchgeführt werden.

2. Alle Abwägungsbeschlüsse zum Bebauungsplan in Bezug:

„Subjektive Eindrücke in Bezug der Beurteilung der Höhen etc. von Windkraftanlagen“ 

sind als Abwägungsvorschläge (der Stadt- und Land als Planer der Germania Windkraft GmbH) und – Beschlüsse (der Golzower GV) für unwirksam zu erklären“. 

Grund ist der rechtskräftige Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.2006 (BVerwG 4 B 72.06 OVG 8 A 3726/ 05), dass Windkraftanlagen u.a. sehr wohl eine „optisch bedrängende Wirkung“ aufweisen.

Um den „gordischen Knoten“ bei Einsprüchen der Bürger zu lösen und damit eine einwandfreie Entscheidungsgrundlage für GV und Ämter zu bieten , wird die Einzelfallprüfung – als einzige Lösungsmöglichkeit – durch das Bundesverwaltungsgericht empfohlen.

Auch in der Abwägung vom 02.04.2007 wurden die sachlich fundierten und rechtlich untermauerten Bedenken von fast 50 Bürgern der Gemeinde Golzow mit dem einzigen Argument des „subjektiven Eindrucks“ als Abwägungsvorschlag zur Abstimmung gebracht.

Solche allgemeinen Abwägungsvorschläge sind rechtlich nicht mehr zulässig.

Eine Einzelfallprüfung wird hiermit (laut des Spruches des Bundesverwaltungsgerichtes)

beantragt.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und nach einer Einzelfallprüfung neu durchgeführt werden.

3. Alle Abwägungsbeschlüsse und Beschlüsse zum Flächennutzungsplan in Bezug:

„Subjektive Eindrücke in Bezug der Beurteilung der Höhen etc. von Windkraftanlagen“ 

sind als Abwägungsvorschläge (der Stadt- und Land als Planer der Germania Windkraft GmbH) und – Beschlüsse (der Golzower GV) für unwirksam zu erklären“. 

Grund ist der rechtskräftige Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.2006 (BVerwG 4 B 72.06 OVG 8 A 3726/ 05), dass Windkraftanlagen u.a. sehr wohl eine „optisch bedrängende Wirkung“ aufweisen.

Um den „gordischen Knoten“ bei Einsprüchen der Bürger zu lösen und damit eine einwandfreie Entscheidungsgrundlage für GV und Ämter zu bieten , wird die Einzelfallprüfung – als einzige Lösungsmöglichkeit – durch das Bundesverwaltungsgericht empfohlen.

Auch in der Abwägung vom 02.04.2007 wurden die sachlich fundierten und rechtlich untermauerten Bedenken von fast 50 Bürgern der Gemeinde Golzow mit dem einzigen Argument des „subjektiven Eindrucks“ als Abwägungsvorschlag zur Abstimmung gebracht.

Solche allgemeinen Abwägungsvorschläge sind rechtlich nicht mehr zulässig.

Eine Einzelfallprüfung wird hiermit (laut des Spruches des Bundesverwaltungsgerichtes)

beantragt.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und nach einer Einzelfallprüfung neu durchgeführt werden.

4. Weiterhin bemängeln wir den zeitlichen Abstand zwischen dem Beschluss zum Flächennutzungsplan und die Abstimmung zum Bebauungsplan nach Inkrafttreten des FNP. Nach § 8 Abs. 2 BauGB muss der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Auch aus diesem Grund ist der Satzungsbeschluss zum Flächennutzungsplan aufzuheben. Der Flächennutzungsplan ist neu auszulegen. Die Abwägungen und der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan können erst wieder nach dem Satzungsbeschluss zum Flächenutzungsplan und seinem offiziellen Inkrafttreten, durchgeführt werden.

Wir hatten Ihnen dazu schon in 2006 weiterhin mitgeteilt, dass die vorherige Bekanntmachung des Bebauungsplanes gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung der Aufstellung von Bebauungsplan- und FNP voraussetzt (vgl. Löhr in: Batis/Krauzberger/Löhr BauGB 9. A. § 8 Rn. 9.) Diese Abstimmung fehlt aber auch, da die zeitliche Nähe zum FNP nicht mehr vorliegt.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden, da hier erhebliche Verfahrensfehler vorliegen.

5. Weiterhin hatten wir den fehlerhaften FNP bemängelt, da keine Prüfung der FFH- Verträglichkeitsberichtes/ Umweltberichtes durchgeführt wurde und auch nicht ausliegt. Nach EAG- Bau und dem direkt wirkenden EU- Umweltrecht und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 (Az. EuGh Rs C-98/03) ist eine Prüfung des Umweltberichtes zwingend notwendig und das Ergebnis im laufe des Planverfahrens mit auszulegen. Deutschland wurde auch aus diesem Grund (unvollständige Umsetzung der EU- Umweltrichtlinie), wie o.g. rechtskräftig verurteilt. Die Prüfung ist nicht nachvollziehbar und die Auslegung fehlt. Somit ist die Auslegung und/ oder sind die Beschlüsse in Bezug des FNP zu wiederholen.

6. Weiterhin bemängeln wir den fehlerhaften Bebauungsplan, da keine Prüfung der FFH- Verträglichkeitsberichtes/ Umweltberichtes durchgeführt wurde und auch nicht ausliegt. Nach EAG- Bau und dem direkt wirkenden EU- Umweltrecht und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 (Az. EuGh Rs C-98/03) ist eine Prüfung des Umweltberichtes zwingend notwendig und das Ergebnis im laufe des Planverfahrens mit auszulegen. Deutschland wurde auch aus diesem Grund (unvollständige Umsetzung der EU- Umweltrichtlinie), wie o.g. rechtskräftig verurteilt. Die Prüfung ist nicht nachvollziehbar und die Auslegung fehlt. Somit ist die Auslegung und/ oder sind die Beschlüsse in Bezug des Bebauungsplanes zu wiederholen.

7. Aus der Neuauslage des FNP mit Prüfungsbericht nach EU- Umweltrecht resultierend ist der Bebauungsplan aus dem neuen ausgelegten und bekannt gemachten rechtlich richtigen FNP zu entwickeln (der zeitliche Bezug muss beachtet werden) und erst dann neu auszulegen.

8. Das Thema Rückbaukosten ist eindeutig vorab festzulegen. Hier ist die Summe je WEA auf mindestens 250.000,00 € festzulegen. Geldwert einer Bürgschaft nach 15 Jahren nur noch 63,3%. Aus diesem Grund sind die Summen anzugleichen.

Hier ist nochmals eindringlich vor dem drohenden Schaden für Ämter und Kommunen zu warnen. Abstimmungen zu diesem Thema sind nur noch mit Angabe des Namens der jeweiligen GV und des Abstimmergebnisses durchzuführen, um die spätere privatrechtliche Haftbarkeit der Abstimmenden GV gegenüber der Gemeinde Golzow abzusichern.

Für die Bürger der Gemeinde Golzow und die Gemeindevertreter ist es nicht erkennbar, in welcher Höhe der Rückbaukosten festgesetzt wurden. Es liegt kein Vertrag den Entscheidungsträgern vor. Da wir die kommunale Selbstverwaltung im Land Brandenburg pflegen, ist diese Information der Gemeindevertretern nicht länger vorzuenthalten. Diese Information ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage in Bezug der Bauplanung und des Schutzes der Gemeinde vor finanziellen Risiken.

Die Rückbaukosten müssen den neuesten Rechtsprechungen angepasst werden.

Es liegen diverse Gutachten vor, die im Auftrag von den Gerichten erstellt wurden und die Höhe der Rückbaukosten festlegen.

Die Abwägung zum FNP muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

9. Die Abwägungsbeschlüsse der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow vom 

02.04.2007 liegen am heutigen Tage (16.04.2007) noch nicht in schriftlicher Form dem 

Verfasser dieses Schreibens vor. Aus diesem Grund wird noch ggf. ein erweitertes 

Schreiben nach Eingang des Abwägungsberichtes notwendig werden.

10. Der Einwand der Bürger der Gemeinde Golzow, dass der Abstand der Windkraftan-

lagen zur Waldgrenze teilweise unter 200 m liegt, wurde mit dem Abwägungsvorschlag 

abgetan, dass Windkraftanlagen nicht in dem betreffenden § des Waldgesetzes 

erwähnt werden. In dem § des Waldgesetzes werden nicht alle möglichen Bauten extra 

aufgelistet, sondern nur der Begriff „Bauten“. Windkraftanlagen sind „priviligierte Bauten

im Außenbereich“. Somit ist eindeutig festgeschrieben, das Windkraftanlagen „Bauten“ 

auch laut Waldgesetz sind. Die Windkraftanlagen müssen mindestens 200 m von den Waldgrenzen entfernt geplant werden. Der Abwägungsvorschlag war falsch und ist als vorsätzlich irreführend zu betrachten.

Die Auslegung und Abwägung zum FNP muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Die Auslegung und Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

11. Durch Herrn Kleinerüschkamp – als Vertreter des Amtes Brück, der die Einwände der Bürger und die entsprechenden Abwägungsbeschlüsse vorlas, wurde beim Einwender 1 teilweise bei wichtigen Passagen (rechtliche Hinweise etc.) folgendermaßen verlesen:

“BLA BLA BLA, USW. USW. BLA BLA BLA etc..”

Mit der Bemerkung durch Herrn Kleinerüschkamp: 

“das spare ich mir jetzt“, 

wurden wesentliche Hinweise auf EU- und deutsche Gesetzestexte und Rechtsprechungen (mit eindeutigem Verweis auf die Quellen), nicht verlesen. Eine „Verlesung“ der Wiedersprüche und Einwände als kompletter Text ist Vorschrift.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden, da hier ein Verfahrensfehler vorliegt.

12. Verstöße gegen das EU- Umweltrecht und weitere rechtlich eindeutig benannte, nachgewiesene und äußerst brisante Einwendungen der Bürger der Gemeinde Golzow, wurde ständig folgender Abwägungsvorschlag gegenübergestellt:

„Es liegt kein Gesetzesverstoß vor, weil dieser Punkt mit den Behörden abgestimmt wurde.

Die Einwendungen der betreffenden Bürger sind somit gegenstandlos.“

Ich bitte Sie um Auskunft, ob auch mit Ihrer Behörde Verstöße gegen das EU- Recht und gegen deutsches Recht „abgestimmt“ wurden.

Rechtlich fundierte Einwände vieler Bürger mit diesem Abwägungsvorschlag vielfach vorzuführen, empfiehlt eine rechtliche Bewertung der zuständigen Rechtsorgane.

Diesen Schritt, werden sich die betreffenden Bürger vorbehalten.

Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden, da die entsprechenden Abwägungsvorschläge inhaltslos, undefiniert, allgemeingehalten und auch rechtswidrig waren. Das EU- Umweltrecht und das deutsche Recht darf durch „Absprachen“ und „Abstimmungen“ zwischen unterrangigen Organen nicht geändert oder umdefiniert werden. Es ist Eindeutig und muss vollumfänglich eingehalten werden.

13. Im Bebauungsplan wurden keine Zuwegungen für die Baufahrzeuge ausgewiesen. Der Hinweis der Bürger, dass dieser wichtige Punkt nicht ausgelegt wurde, wurde übergangen mit dem Abwägungsvorschlag:

„Die Wege wurde in dem Plan eingezeichnet.“

Das ist eine eindeutig vorsätzliche Unwahrheit. Sehr viele Bürger der Gemeinde Golzow haben Akteneinsicht genommen. Darunter auch Planer. Es wurden keine Wege ausgewiesen. Den Gemeindevertretern wurde ein vorsätzlich falscher Abwägungsvorschlag vorgelegt.

Somit fehlt ein wichtiger Punkt in der Bauleit- und Bauplanung und somit in der Auslegung.

Die Auslegung zum Bebauungsplan muss wiederholt werden. Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ein großer Teil der Landbesitzer der betreffenden Flächen hat oder wird dem Investor die Überfahrt- Nutzungsgenehmigung schriftlich verweigern. Somit fehlt ein wesentlicher Punkt in Bezug der Errichtung des Windparks. Der Investor und der Planer muss die Zuwegungen ausweisen.

Die Auslegung und die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

14. Wie in Punkt 13. genannt muss auch hier der FNP überprüft, ergänzt, neu ausgelegt, abgewogen und beschlossen werden, da keine Zuwegungen zu den Aufstellorten der Windkraftanlagen in den Planunterlagen enthalten waren.

15. In den Abwägungsvorschlägen wurde mehrfach erwähnt, dass „die Zustimmung zum Windpark Golzow auch durch die staatliche Vogelschutzwarte erteilt wurde“. 

Uns liegt das Gutachten der staatlichen Vogelschutzwarte und die Empfehlung vor. Mit dem Verteiler auch an den Landkreis wurden jegliche weitere Windräder oder sogar Windparks in Golzow, Krahne etc. abgelehnt. Somit fehlt die Zustimmung der Gutachter und auch der eigenen der UNB des Landkreises PM untergeordneten Sachverständigen.

Somit wurde hier vom Verfasser des Abwägungsvorschlages eindeutig und vorsätzlich die Gemeindevertreter getäuscht. Den Gemeindevertretern ist das Schriftstück der Vogelschutzwarte vorzulegen. Es ist grundsätzlich für die Entscheidungsfindung der GV bedeutsam.

Da der dringende Verdacht besteht, dass Gemeindevertreter und Amtsinhaber durch den Abwägungsvorschlag getäuscht wurden, werden die Bürger der Gemeinde Golzow eine rechtlicher Bewertung durch die zuständigen Rechtsorgane erörtern.

Die Auslegung und die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

16. Wie unter Punkt 15. genannt, betrifft das auch die Auslegung und die Abwägungen/ Die Abstimmungen zum FNP. 

Auslegung und die Abwägung zum FNP muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

17. Weiterhin wurde durch die BI Gegenwind eruiert, dass die Germania Windpark GmbH den Windpark Golzow nicht mehr weiter führt und eine Ausgründung nur für den Windpark Golzow als „Windpark Golzow GmbH“ durchgeführt wurde.

Somit muss rechtlich überprüft werden, ob die Germania Windpark GmbH noch Vertragspartner der Gemeinde Golzow im Sinne des Stadtbaulichen Vertrages ist und wie sich die Haftbarkeit (Ausgleichszahlungen etc.) gestaltet.

Da die Ausgründung schon vor der Abwägung der Golzower GV am 02.04.2007 erfolgte, basiert die Abwägung zum Bebauungsplan vom 02.04.2007 auf Informationsmängel und fand unter falschen Voraussetzungen für die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow statt.

Die Golzower GV sind über den Sachverhalt der Ausgründung, der Rechtslage und der Risiken offiziell und öffentlich zu informieren und können erst dann weitere Entscheidungen treffen. Das Amt Brück wird als Berater und Unterstützer der Gemeinde Golzow in Rechtsfragen gebeten diesen Sachverhalt zu prüfen, da hier erhebliche Gefahr für das Allgemeinwohl vorliegt. Wer ist der rechtmäßige Vertragspartner der Gemeinde Golzow? Wurde die Ausgründung ohne Information der Gemeinde Golzow durchgeführt? Wie verhält es sich mit der Gefahrenverteilung? Die Gemeinde Golzow ist vor möglichen Schaden zu schützen.

18. Die Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Golzow von 500.000,00 € sollen auf dem Gebiet der Gemeinde Gollwitz durchgeführt werden.

Laut Aussage der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow, kann die Gemeinde Golzow keine Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ausweisen.

Dem wiederspricht die BI Gegenwind. Es ist den Bürgern der Gemeinde Golzow nicht bekannt, dass zu diesem Thema jemals eine Veranstaltung stattgefunden hat, oder in einer anderen Form dieses Thema geprüft und öffentlich ausgewertet wurde. 

Viele Bürger würden Teile Ihrer Grundstücke oder ganze Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen zur Verfügung stellen. In Grüneiche nisten viele Störche. Die Bunkeranlagen oberhalb Grüneiche könnten noch besser als Fledermausquartiere hergerichtet werden. In Grüneiche und anderen Ortsteilen der Gemeinde Golzow könnten viele Hecken und Streuobstwiesen entstehen. Es wird aus diesen Gründen hier bezweifelt, dass die Gemeinde Golzow keine Flächen zur Verfügung stellen kann, da eine rechtmäßige Prüfung nicht bekannt ist und die privaten Grundstückseigentümer nicht beteiligt wurden.

Da hier ein Verfahrensfehler vorliegt und eine Verwendung der ca. 500.000,00 € Ausgleichsmaßnahmen für Golzow nicht nach Vorschrift und mit Einbeziehung der privaten Grundstücksbesitzer in Golzow überprüft wurde, ist dieses nachzuholen.

Zusätzlich ist aus diesem Grund die Auslegung und die Abwägung zum BBP und zum FNP aufzuheben und neu durchzuführen.

Aus diesem einen Punkt schon ersichtlich, ist die durch die EU- Umweltrichtlinie vorgeschriebene „Bürgerbeteiligung“ an den FNP und BBP Verfahren, äußerst wichtig.

Der Part „Flächenausweisung“ hätte in Zusammenarbeit mit den Bürgern und unter Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie, schon rechtlich einwandfrei geklärt werden können. Nicht umsonst schreibt die EU- Umweltrichtlinie die Bürgerbeteiligung vor. Leider wurde diese Bürgerbeteiligung bei den bisherigen Bauleitverfahren „Windpark Golzow“ zum FNP und BBP nicht beachtet und somit gegen das verbindliche EU- Umweltrecht verstoßen.

19. Wir bitten Sie um vollständige Heilung und stellen die weiteren und ergänzenden Anträge (wir weisen hier auf die neueste deutsche- und EU- Rechtssprechung und die Forderungen und die vorgeschrieben Form/ Inhalt der Auslage des direkt wirkenden EU- Umweltrechtes und auch des EU- Wettbewerbsrechtes hin):

1. Aufhebung der Abwägungsbeschlüsse und der Satzungsbeschlüsse zum Bebauungsplan vom 02.04.2007,

2. Untersagung von Umgehungsgeschäften mit dem Investor oder Strohfirmen

3. Aufhebung der Abwägungsbeschlüsse und anderen Beschlussfassungen zum 

    Flächennutzungsplan,

4. Neuauslegung des Bebauungsplanes im rechtlich zulässigen Abstand zum FNP,

5. Erneute und vollständige Auslegung des Flächennutzungsplans mit Umwelt-

    bericht, Prüfung Umweltbericht und nach erfolgter Bürgerbeteiligung – Siehe das 

    direkt auf Deutschland wirkende EU- Umweltrecht und die rechtskräftige Verur-

    teilung Deutschlands zu diesem Thema,

6. Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem dann in Kraft tretenden neuen und 

    richtig ausgelegten FNP mit Auslage des vollständigen Umweltberichtes incl. 

    Prüfung und der gesetzlich geforderten Bürgerbeteiligung,

7. Maßnahmen gegen den Bürgermeister der Gemeinde Golzow und Maßnahmen 

    gegen die befangene Gemeindevertreterin mit dem Ergebnis der Untersagung 

    von weiteren Amtsgeschäften. Es ist anzuweisen, dass die Amtsgeschäfte der 2 

    GV ruhen zu lassen sind. Ich weise hier nochmals darauf hin, dass hier durch den 

    Bürgermeister der Gemeinde Golzow und einer weiteren Gemeindevertreterin 

    (befangen) wieder besseres Wissen und Gewissen vorsätzlich und wiederholt 

    mehrfach das Gesetz missachtet wurde. Beschlüsse und Weisungen wurden 

    durch Frau Hollstein und Herrn Mahlow mehrfach vorsätzlich ignoriert.

    Auf jeden Fall ist festzustellen und anzuweisen, dass die betreffenden o.g. 2 

    Gemeindevertreter sich nicht mehr an den Abstimmungen zum Windpark Golzow

    beteiligen dürfen.

8. Kündigung des Städtebaulichen Vertrages wegen vorsätzlicher Täuschung der 

    GV durch den Vertragspartner Germania WP GmbH. Einleitung strafrechtlicher

    Schritte gegen die Verantwortlichen der Germania Windpark GmbH wegen 

    vorsätzlicher Täuschung von Mandatsträgern etc..

9. Europaweite Ausschreibung der genehmigten Windradstandorte, da angefangen 

    von dem Regionalplan bis zum Bebauungsplan erhebliche europäische Förder-

    mittel geflossen sind. Ich bringe hier zur Anzeige und widerspreche hier der Vor-

    gehensweise, dass nur ein Windparkinvestor – ohne europaweite Ausschreibung

    der genehmigten Flächen im Rahmen des Windparks Golzow bauen darf. Das ist

    ein klarer Verstoß gegen das EU- Wettbewerbsrecht. Das betrifft nicht die 

    Planung, die der Investor auf Eigen Rechnung und auf eigene Gefahr laut Städte
    baulichen vertrag rechtssicher und täuschungsfrei auszuführen hat.

10. Wir bitten hier das Verfahren „Flächenauseisung für Ausgleichsmaßnahmen“

     zum FNP und/ oder BBP unter der Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie – Bürger-

     beteiligung und einwandfrei rechtmäßig durchführen zu lassen.

Wir bitten das Amt Brück weiteren unnötigen Ärger, Beschwerden und Anzeigen zu vermeiden.

Sorgen Sie mit Ihrer Autorität und mit Ihrem Einfluss für eine vollständige Heilung der 

Fehler. 

Ich bitte Sie um Anwendung des geltendem EU- Umweltrechtes und Beachtung der EU- und deutschen Rechtssprechung. Binden Sie die betroffenen Bürger nach EU- Umweltrichtlinie und auch darüber hinaus mit ein. 

Ich verweise hiermit auf die bisher ignorierten fast 800 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen einen überdimensionalen Windpark.

Wir haben diese Unterschriften nicht vergessen. Die Originale befinden sich bei uns.

Auch die Beschwerde bei der EU wurde bisher nicht weiter behandelt. Nach schriftlicher Auskunft der EU wird diese handeln, wenn ein rechtskräftiger Beschluss des Amtes PM vorliegt.

Lassen wir es bitte nicht so weit kommen. 

Die BI schlägt seid fast 5 Jahren vor, einen Konsens zu finden. Dieser würde in der Errichtung von 6 Anlagen mit der Maximalhöhe von 100 m liegen. Der Standort wäre auf der Straßenseite in Richtung Prützke. Somit würde der Höhenzug oberhalb Grüneiche ein wenig frei bleiben und die Flugbewegungen von Tausenden Zug- und Rastvögel nicht zu sehr beeinträchtigen. Auch die Störche und Hunderte Fledermäuse, die oberhalb Grüneiche auch teilweise in den Bunkeranlagen nisten, würden relativ geschützt bleiben. Störche und Fledermäuse tauchen in dem Umweltbericht der Germania leider nicht auf. Da es keine wirkliche Prüfung (nach EU- Richtlinie vorgeschrieben) des Berichtes gibt, können die leider unrichtigen und verfälschten Darstellungen auch nicht berichtigt werden. Leider haben wir seid 5 Jahren – obwohl an alle Beteiligten schriftlich gegeben - auf unseren Vorschlag noch nie eine Antwort erhalten. Das ist sehr traurig und ist einer positiven Meinungsbildung im Ort zur Demokratie und Bürgergesellschaft äußerst abträglich.

Auch bitten wir Sie, sich für eine Einzelfallprüfung (laut Bundesverwaltungsgericht) in Bezug der „optischen etc. Beeinträchtigung“ einzusetzen. Nicht nur Störche und Fledermäuse sind wichtig - auch wir Bürger.

Für eine Antwort haben wir den 02.05.2007 notiert.

Erklärung:

FNP: Flächennutzungsplan

BBP: Bebauungsplan

GV  : Gemeindevertreter

PM  : Potsdam Mittelmark

EU  : Europäische Union

BI   : Bürgerinitiative

mit freundl. Grüßen


i.A. und stellvertretend für viele Bürger der BI Gegenwind Golzow

Christiane Jans 
Monika Raack 
Andreas Strauch 
   M. Jungnickel 

Mathias Weise 
Ralf Wisniewski 
Karsten John 
   Wolfgang Neumann




Wolfgang Neumann


Brandenburger Str. 49, 14778 Golzow


Telefon	:	(033835) 41 45 5


Telefax	:	(033835) 41 45 8


Funktel.	:	(0170)   7448540


Email	: WNeumannBueroGMM@aol.com	




















Amt Brück am 19.04.2007



                                 - 7 -




